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Herzlich Willkommen zur Veranstaltung 
 

Besitzstandswahrung  
§ 6 VI FeV2017 

(hier: Grauer Lappen) 



Verkehrssicherheitsarbeit Besitzstandsregelung 
 
• Fahrerlaubnisse alten Rechts 

 
• Stehsatz 

 
• Alle Fahrerlaubnisse, die bis ein-

schließlich 23.08.2017 erteilt worden 
sind, sind Fahrerlaubnisse alten 
Rechts i.S.d. § 6 VI FeV. 
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Verkehrssicherheitsarbeit Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Prüfungsabfolge (Vorweg) 

 
• Bei der Prüfung entsprechender Sach-

verhalte gilt Folgendes: 
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Verkehrssicherheitsarbeit Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Prüfungsabfolge (Vorweg) 

 
• Fahrerlaubnisse alten Rechts bleiben im 

Umfang ihrer bisherigen Berechtigung 
auch ohne Umtausch gültig. 
 

• Die FeV wartet jedoch mit neuen Klassen 
und neuen Klassenzuschnitten auf. 
 

• Im Verhältnis zu den Vorgängerregelungen 
ergeben sich teilweise Verschiebungen, in 
einigen Fällen Besitzstandsmehrungen. 
 

• Anlage 3 „übersetzt“ den alten Be-
rechtigungsumfang in die Sprache der 
neuen FeV. 
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Verkehrssicherheitsarbeit Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Prüfungsabfolge 

 
• Ausstellungsdatum ? 

 

• Siehe Bildseite des Führerscheins 
 

• Erteilungsdatum ? 
 

• Siehe Rückseite des Führerscheins 
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Verkehrssicherheitsarbeit Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Prüfungsabfolge (Neuerwerbsführerschein1) 

 
• Bei Neuerwerbsführerscheinen wird nur 

auf das Erteilungsdatum abgestellt. 
 

• Siehe Bildseite des Führerscheins. 
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Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Prüfungsabfolge (Neuerwerbsführerschein²) 

 
• Grauer Lappen 

 



Verkehrssicherheitsarbeit Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Prüfungsabfolge (Neuerwerbsführerschein²) 

 
• 1ter Schritt 

 

• Anlage 3 
 

• Den ausgehändigten Führer-
schein entsprechend seinem 
Erteilungsdatum in der richtigen 
Tabelle „finden“. 
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Verkehrssicherheitsarbeit Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Prüfungsabfolge (Neuerwerbsführerschein²) 

 
• 1ter Schritt 
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Verkehrssicherheitsarbeit Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Prüfungsabfolge (Neuerwerbsführerschein²) 

 
• 2ter Schritt 

 

• Anlage 3 
 

• Die alte Fahrerlaubnisklasse 
wird in die neue Fahrerlaubnis-
klasse „übersetzt“. 
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Verkehrssicherheitsarbeit Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Prüfungsabfolge (Neuerwerbsführerschein²) 

 
• 2ter Schritt  
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Verkehrssicherheitsarbeit Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Prüfungsabfolge (Neuerwerbsführerschein²) 

 
• 3ter Schritt 

 

• Anlage 3 
 

• Die dort aufgeführten neuen 
Fahrerlaubnisklasse gelten ggf. 
aber nur eingeschränkt. 
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Verkehrssicherheitsarbeit Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Prüfungsabfolge (Neuerwerbsführerschein²) 

 
• 3ter Schritt  
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Verkehrssicherheitsarbeit Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Prüfungsabfolge (Neuerwerbsführerschein²) 

 
• 4ter Schritt 

 

• Anlage 3 
 

• Der neue und damit aktuelle 
Berechtigungsumfang ergibt 
sich aus der Zusammenschau 
mit der  
 

• Anlage 9 
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Verkehrssicherheitsarbeit Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Prüfungsabfolge (Neuerwerbsführerschein²) 

 
• 4ter Schritt 
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Verkehrssicherheitsarbeit Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Prüfungsabfolge (Neuerwerbsführerschein²) 

 
• 5ter Schritt 

 

• § 76 FeV 
 

• Die Fahrerlaubnisse alten 
Rechts gelten nur „vorbehaltlich 
der Bestimmungen in § 76 FeV“ 
 

• § 76 Nr. 9 FeV 
 

• CE79 (C1E > 12000, L ≤ 3)  
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§ 6 VI FeV 



Verkehrssicherheitsarbeit Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Beispiel: Klasse 3 

 
 

• Kfz ≤ 7500 kg 
• Kfz mit leichtem Anhänger 
• Kombination ≤ 3 Achsen 
• Dreirädrige Krafträder 
• Dreirädrige Leichtkrafträder 
• Kleinkrafträder 
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Verkehrssicherheitsarbeit Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Beispiel: Klasse 3 

 
 

• Kfz ≤ 7500 kg 
• Kfz mit leichtem Anhänger 
• Kombination ≤ 3 Achsen 
• Dreirädrige Krafträder 
• Dreirädrige Leichtkrafträder 
• Kleinkrafträder 

 
 

• Anlage 3 
Bernd Huppertz 

18 
 



Verkehrssicherheitsarbeit Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Beispiel: Klasse 3 

 
 

• Kfz ≤ 7500 kg 
• Kfz mit leichtem Anhänger 
• Kombination ≤ 3 Achsen 
• Dreirädrige Krafträder 
• Dreirädrige Leichtkrafträder 
• Kleinkrafträder 

 
 

• Anlage 3 
Bernd Huppertz 

19 
 

AM, A1, B, BE, C1, C1E, 
L, 
A 79.03, A 79.04, 
BE 79.06,  
CE79 (C1E > 12000 kg, L ≤ 3) 
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Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 

• Fahrerlaubnisse der Klasse 3 berechtigten auch 
zum Führen von Zügen bestehend aus einem 
Zugfahrzeug mit einem zGG bis 7,5 t und einem 
einachsigen Anhänger.  

 

• Soweit die Kombination ein zGG von 12000 kg 
überschreitet oder die zGG des Anhängers über 
der Leermasse des Zugfahrzeugs liegt, fällt sie 
damit künftig in die Klasse CE. 

 

• Die Klasse 3 wurde bisher unbefristet erteilt. 
Diese Regelung wird für Altinhaber der Klasse 3 
grundsätzlich beibehalten; Ausnahme: CE 
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Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 

• Inhaber einer Fahrerlaubnis der Klasse 3 oder 
einer ihr entsprechenden Fahrerlaubnis, die bis 
zum 31.12.1998 erteilt worden ist, brauchen sich, 
soweit sie keine in Klasse CE fallenden Fahrzeug-
kombinationen führen, keinen ärztlichen Unter-
suchungen zu unterziehen. 

 

• Wird die bis zum 31.12.1998 erteilte Fahrerlaubnis 
der Klasse 3 nicht umgestellt, darf der Inhaber ab 
Vollendung des 50. Lebensjahres keine in Klasse 
CE fallenden Fahrzeugkombinationen mehr 
führen. 



Verkehrssicherheitsarbeit Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Die Schlüsselzahl CE79 (C1E > 12000, L ≤ 3) 

wurde bislang nur auf Antrag erteilt. 
 
• Durch die Novellierung der Anlage 3 wird seit 

01.05.2014 die Schlüsselzahl CE79 (C1E > 12000 
kg, L ≤ 3) obligatorisch erteilt. 

 
• Aufgrund der Formulierung des § 6 VI FeV2013 

können jedoch alle Inhaber einer Klasse 3 diese 
Berechtigung in Anspruch nehmen; also auch 
ohne Eintragung. 
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Huppertz, 
NZV 7/2015, 322 
 



Verkehrssicherheitsarbeit 

Schlüsselzahlen gemäß Anlage 9 beachten 

§ 76 Nr. 9 
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Prüfungsreihenfolge 
 

Ist die erforderliche Fahrerlaubnis vorhanden? 

Gemäß Anlage 3 umrechnen 

FeV2017 FeV2013 FeV1999 StVZO DDR 

Erteilungsdatum 
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